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WÜRZBURGER ANWALT PLÄDIERTE VOR 

EUROPÄISCHEM GERICHTSHOF

Luxemburg - Luxemburg ist der Sitz des

höchsten europäischen Gerichts. Vor der

dortigen großen Kammer plädierte dieser

Tage der Würzburger Fachanwalt für

Arbeitsrecht Bernd Spengler. Im

Anschluß daran traten die Vertreter der

Bundesregierung, Frankreichs, Italiens

und Grßbritanniens an das Rednerpult,

um die Argumente des deutschen

Rechtsanwalts zu widerlegen.

Bernd Spengler vertrat in dem Verfahren

vor dem EuGH mehrere

Rettungsassistenten, die sich auf eine

fehlerhafte Umsetzung der europäischenfehlerhafte Umsetzung der europäischen

Arbeitszeitrichtlinie in das deutsche

Arbeitszeitgesetz beriefen. Der Streit

drehte sich um die Frage, ob die an sich

unstreitige fehlerhafte Umsetzung dazu

führt, dass die deutschen Gerichte die

europarechtswidrigen Passagen nicht

mehr anwenden dürfen. Die Vertreter der

vier großen europäischen

Mitgliedsstaaten widersprachen diesem

Argument nachhaltig. Trotz

Umsetzungsfehlers müssten die Gerichte

solange das nationale Recht anwenden,

bis der Gesetzgeber diesen Fehler

behebt.. Der Generalanwalt beim EuGH

und die Rechtsvertreter der europäischen

Union schlossen sich in ihren

Ausführungen der Meinung des

Würzburger Anwalts an.

Nunmehr hat der Europäische

Gerichtshof entschieden und betont, dass

die deutschen Richter alles tun müssten,

um dem europäischen Recht zum

Durchbruch zu verhelfen. Bernd Spengler

sah darin eine klare Bestätigung, dass

kein Arbeitsrichter mehr als 48 Stunden

Wochenarbeitszeit im deutschen

Rettungsdienst für zulässig erachten

dürfe.


